
Notengebung BaWü (Wechsel BL)
Beitrag von „alias“ vom 28. August 2015 12:54

Zitat von Stella88

Beziehzt sich Satz (2) der NVO nicht nur auf die End-/Zeugnisnote des Faches? Kann
mir nur schwer vorstellen, dass das auch bei KAs und Tests zur Anwedungen kommen
soll. Oder doch?

Das bezieht sich nur auf die Zeugnisnote. Bei KA's und Tests müssen die Maßstäbe (eigentlich)
für alle gleich sein.
"Eigentlich" bezieht sich auf die Gemeinschaftsschule, in der auf verschiedenen
Kompetenzniveaus unterrichtet und beurteilt wird.
Aber das ist ein eigenes Kapitel.

"Eigentlich" bezieht sich auch auf Schüler, die wegen LRS, Dyskalkulie oder anderer Handicaps
einen Nachteilsausgleich erhalten.
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